
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1958/10/1 2Ob154/58,
2Ob600/59, 2Ob366/60, 2Ob382/61

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.10.1958

Norm

ASVG §332 A

Rechtssatz

Den Grad der Erwerbsunfähigkeit des Verletzten hat das Gericht unabhängig von den Annahmen eines

Sozialversicherungsträgers festzustellen. - Daher ist es dem als Legalzessionar auftretenden Sozialversicherungsträger

auch verwehrt, das Ausmaß eines auf ihn übergegangenen Rentenanspruches auf den Inhalt seiner jeweiligen

Rentenbescheide abzustellen.
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Veröff: JBl 1959,31 = ZVR 1959/149
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Beisatz: Gilt auch für Regreßansprüche nach § 1542 RVO, § 332 ASVG. (T1)
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